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Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen  

 

1 Werbung 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung der Auftraggeberin zulässig. 

2 Sicherheitsleistung 

2.1 Soweit in den Besonderen Vertragsbedingungen keine abweichende Vereinbarung ge-

troffen wurde und die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, 

ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. 

Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 

2.2 Ist nach den Besonderen Vertragsbedingungen Sicherheit für Mängelansprüche verein-

bart, beträgt sie drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Ab-

nahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

3 Bürgschaften 

3.1 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt 

der Auftraggeberin zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss dem Formblatt der 

Auftraggeberin entsprechen, und zwar für die Vertragserfüllung dem Formblatt „Vertragser-

füllungsbürgschaft“ (Anhang 1 ZVB) und für die Mängelansprüche dem Formblatt „Mängel-

ansprüchebürgschaft“ (Anhang 2 ZVB).  

3.2 Die Bürgschaftsurkunden müssen den Anforderungen der Auftraggeberin entsprechen  

(§ 17 Absatz 4 Satz 2 Halbsatz 2 VOB/B). Hierunter fallen ggf. folgende Erklärungen des 

Bürgen: 

- „Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach 

deutschem Recht. 

- Auf die Einrede der Vorausklage gemäß 771 BGB wird verzichtet. 

- Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. 

- Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Ab-

schluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Haupt-

forderung zwischen der Auftraggeberin und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im 

Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend. 

- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung der Auftraggeberin zuständigen Stelle." 
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3.3 Die Urkunde über eine Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die 

Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind. 

3.4 Die Urkunde über eine Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vo-

rauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist. 

4 Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit 

denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, ge-

meinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, wer-

den auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Techni-

sche Spezifikationen in Bezug genommen. 

5 Steuerabzug bei Bauleistungen 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Ände-

rung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) der Auftragge-

berin unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 


